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nes der oben nicht ausgenommenen Gewerbe
weder ist noch war.

Bleibt dem Prediger in , solcher Hinsicht
ein Zweifel , oder weiß er , daß der Bräutigam
Geselle eines der nicht ausgenommenen Gewer¬
be ist oder war , so darf er die Verlobung,
Proclamation und Copulation nicht eher vor¬
nehmen , als bis der Bräutigam eine Beschei¬
nigung des Amts seines Wohnorts beybringt,
daß der beabsichtigten Ehe kein weltliches Hin¬
derniß im Wege stehet.

Die Prediger werden zugleich noch darauf
aufmerksam gemacht , daß in vorkommenden
Zweifels -Fällen ein Bescheinigung darüber , daß
der einzugehenden Ehe kein weltliches Hinder-
niß entgegenstehe , nur von dem so eben gedach¬
ten Amte zu. fordern ist . '

4 ) Consistorial - Bekanntmachung

vom 15.  Jan . , xulil . den 2Ü . Jan.
1835.

Da dem Consrstorium angezeigt worden , Vetr. die E,n-
daß aus den meisten Kirchspielen die Berichte richtê über^die
über die im verflossenen Jahr besichtigten geist - ^ ? u^ chul-
lichen und Schulländereyen und deren Befriedi - Ländereym und

^ deren Befriedi¬
gungen (L >. Handbuch der Zuraten S . 21 . flg .) gungen.
bis jetzt nicht an den Anwald der geistlichen
Güter eingesandt seyen , obgleich der Termin zur
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